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DEKLARATION VON SCHWYZ ZUHANDEN DES HERZOGS VON SAVOYEN [ KARL
EMANUEL II . ] BEZUEGLICH DER BESCHIRMUNG GENFS UND
DER WAADT DURCH DIE EIDG . ORTE

Landammann und gesessener Landrat von Schwyz urkunden hiermit,

dass heute vor ihrer Versammlung das vom 18 . ds . datierte Schrei

ben des Herzogs von Savoyen betreffend [ die Beschirmung der]

Waadt sowie der Stadt Genf verlesen worden sei . In Kenntnis von

dessen Inhalt möchten sie festhalten , dass sie nach wie vor ge¬

willt seien , das Bündnis , das sie und die übrigen [ kath . ] Orte

mit Savoyen geschlossen , "in glaicher observanz Zue halten , wie . ..

[dieses ] von unseren Lieben Anterioren und Vorderen observiert und gehalten

worden , gestalten wir uns mit und nebent übrigen mitverpündteten ohrten des¬

sen den IS July dis Jahrs [an der Jahrrechnung ] in Baden Erklert " . Sie möch

ten daher bloss nochmals betonen , "das die gemachte defension , Jn

welche wir die Landtschafft Waad Vermög des Jm Martio Zuo Baden ausgangnen

Abscheidts mit gewüssen Clausuln und reservaten eingeschlossen , einzig und

allein Zue Sicherheit schütz und schirmb Unsers geliebten Vaterlandts gemei¬

ner Eidtgnoschafft und nit wider Jr . Königklichen durchlaucht beschechen"

sei . So sei es denn nie in ihrer Absicht gelegen , den Herzog und

dessen "über die landschafft Waad habenden praetensionen und rechten eini-

ches Wegs Zu praeiudicieren oder Zu vernachtheilligen , vill weniger Uns der

Statt Gen ff Zue beladen oder anzuenemmen , sonders es derentwegen bey dem

17 . Articul des Pundts beständig gestelt sein Zuelassen " .

Diese Erklärung solle , mit dem gewöhnlichen Sekretsiegel verse¬

hen , dem Herzog übergeben werden.
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